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Gemeinsames Protokoll
zwischen der Schweiz und dem Staate Israel
über den Handelsverkehr zwischen den beiden Ländern

Abgeschlossen am 14. September 1956

1.

Vom Wunsche geleitet, den gegenseitigen Handelsverkehr zu fördern, haben Dele-
gationen der schweizerischen und der israelischen Regierung vom 11. bis 14. Sep-
tember in Bern darüber Besprechungen geführt. Sie haben sich über die zur Errei-
chung dieses Zieles anzuwendenden Mittel verständigt.

2.

Die israelische Delegation hat erklärt, dass die Behörden ihres Landes Einfuhrlizen-
zen für Waren schweizerischen Ursprungs erteilen werden, indem sie sich bemühen
werden, den Umfang und die Zusammensetzung der in den letzten Jahren getätigten
schweizerischen Exporte nach Israel aufrecht zu erhalten.

3.

Die schweizerische Delegation hat erklärt, dass sich die Behörden ihres Landes be-
mühen werden, die zurzeit bestehende freizügige Einfuhrpraxis für israelische Wa-
ren beizubehalten.

4.

Die beiden Delegationen haben ferner die Möglichkeit geprüft, den gegenseitigen
Warenaustausch auszudehnen. Sie nehmen insbesondere in Aussicht, dieses Ziel al-
lenfalls durch Preisüberbrückungsmassnahmen zu erreichen.

5.

Die beiden Delegationen haben vereinbart, die Zahlungen zwischen der Schweiz
und Israel in freien Devisen abzuwickeln.
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6.

Das vorliegende, durch die beiden Parteien genehmigte Protokoll ist für die Zeit
vom 15. Oktober 1956 bis zum 15. Oktober 1957 gültig. Es wird nach diesem Zeit-
punkt so lange in Kraft bleiben, als keine der beiden Parteien es, unter Einhaltung
einer Frist von drei Monaten, kündigt.

Bern, den 14. September 1956.

Der Vorsitzende Der Vorsitzende
der schweizerischen Delegation: der israelischen Delegation:

O. Long S. Tolkowsky


